
 
 
Heimatausweis 
 
Begründen Sie länger als drei Monate einen Nebenwohnsitz in einer anderen Gemeinde, so 
ist dies bei der Nebenwohnsitzgemeinde zu melden. Für die Anmeldung bei der 
Nebenwohnsitzgemeinde stellen wir Ihnen einen befristeten Heimatausweis ((max. 1 Jahr) 
aus. Nach Ablauf dieser Frist muss ein neuer Heimatausweis beantragt werden. 
 
Für die Ausstellung des Heimatausweises werden folgende Angaben benötigt: 
 
-Aufenthaltsadresse 
-Dauer des Aufenthaltes 
 
Bei Auflösung des Nebenwohnsitzes müssen Sie sich bei der Nebenwohnsitzgemeinde 
abmelden und den Heimatausweis der Gemeinde Ermatingen retournieren. 


